
1. Es dient der Beschleunigung, weil der nicht selten 
mehrere Tage in Anspruch nehmende Postweg (ein
geschlossen der Weg innerhalb des Volkspolizeikreis
amtes und des Adressaten-Betriebes) wegfällt. Bei die
ser Gelegenheit kann kameradschaftlich auf die unver
zügliche Erledigung hingewiesen werden, indem u. U. 
auch sichtbar gemacht wird, welche weiteren Maßnah
men davon abhängen.

2. Der persönliche Kontakt ermöglicht es, in den erfcnv, 
derlichen Fällen den Leitern oder dem Kollektiv noch 
besondere Hinweise zu geben. Das wirkt sich vor allem 
auf die Qualität der Kollektivberatung positiv aus.
Wir versenden die schriftlichen Informationen an die 
Leiter der Betriebe deshalb in der Regel nur dann mit 
der Post, wenn ein persönliches Uberbringen wegen 
der Entfernung zum Sitz des Betriebes unrationell ist
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Das Rechtsbewußtsein des Juristen
Das Rechtsbewußtsein ist ein System von Ansichten, 
Überzeugungen, Einschätzungen und Vorstellungen von 
Recht und Gesetzlichkeit, die der Gesellschaft im Gan
zen, der einen oder anderen Klasse, einer sozialen 
Gruppe oder einer einzelnen Persönlichkeit eigen sind. 
Wenn das Recht in jeder Gesellschaft einheitlich ist, 
weil es durch den Staat bestimmt ist und die Interessen 
der herrschenden Klasse ausdrückt, so kann das Rechts
bewußtsein der verschiedenen Klassen und sozialen 
Gruppen unterschiedlich sein. So verschieden wie die 
Interessen dieser Klassen und Gruppen, so verschieden 
wie ihre gesellschaftliche Psychologie, so verschieden ist 
auch das Rechtsbewußtsein.
Aus dem unterschiedlichen Rechtsbewußtsein in der 
Bevölkerung kann man Ansichten gesondert unter
suchen, die für die Vertreter verschiedener Berufe, für 
die Menschen verschiedenen Geschlechts, Alters und 
verschiedener Bildung charakteristisch sind. Von diesem 
Gesichtspunkt ist das Studium des Rechtsbewußtseins 
der Juristen, also der Richter, der Staatsanwälte, der 
Rechtsanwälte, der Notare und anderer Mitarbeiter der 
Justizorgane, von großem Interesse.
Wenn man davon ausgeht, daß das Rechtsbewußtsein 
seinem Inhalt nach aus drei Grundelementen besteht 
— die Kenntnis des geltenden Rechts, die Einstellung 
zu ihm und die Gewohnheit rechtlichen Verhaltens —, 
so fällt es nicht schwer, auf die spezifischen Züge des 
Rechtsbewußtseins der Juristen hinzuweisen.
Die Rechtskenntnisse dieser Personen sind bedeutend 
umfassender als bei anderen Bürgern, weil sie mit den 
Fachkenntnissen, die ihnen als notwendiges Mittel zur 
Erfüllung ihrer täglichen Dienstpflichten dienen, ver
schmelzen.
Die Einstellung des Juristen zum Recht ist gewöhnlich 
vollkommen positiv. Der Berufsjurist zweifelt in der 
Regel nicht an der Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit 
der geltenden Gesetzgebung, was nicht ausschließt, daß 
er sich mitunter gegenüber solchen Rechtsnormen kri
tisch verhält, die ihm veraltet, lebensfremd erscheinen. 
Aber für sein Rechtsbewußtsein ist auch charakte
ristisch, daß er es, ungeachtet seiner Zweifel an der 
Zweckmäßigkeit dieser oder jener Normen, für not
wendig erachtet, sie bis zu ihrer Veränderung oder bis 
zur Aufhebung des Gesetzes streng einzuhalten.
Und schließlich stimmen die Gewohnheiten rechtlichen 
Verhaltens beim Juristen in der Regel mit seinen 
Rechtsvorstellungen überein. Es ist sehr selten, daß Per
sonen, die eine juristische Ausbildung haben, Rechts
verletzungen begehen. Das ist nicht nur darauf zurück
zuführen, daß sie sich die Forderungen des Gesetzes 
tiefer zu eigen gemacht haben, sondern kann auch dar
aus erklärt werden, daß diese Forderungen, durch die

systematische Arbeit im Beruf gestärkt, mit ihren mora
lischen Vorstellungen übereinstimmen.
In diesem Zusammenhang muß man darauf hinweisen, 
daß das Rechtsbewußtsein des Juristen, das dem Niveau 
nach höher als das eines Nichtfachmannes auf diesem 
Gebiet ist, auch schwache Seiten hat, die mit seiner lan
gen „Professionalisierung“ verknüpft sind. Das sind: 
eine mögliche Einseitigkeit der Kenntnisse, die durch 
das enge Fachgebiet des Juristen bestimmt wird, eine 
gewisse Verringerung des emotionalen Verhältnisses 
zum Geschehen (Trockenheit, Gleichgültigkeit) und eine 
unkritische Einstellung zum eigenen Verhalten. Weil 
der Jurist aber die starken und auch die schwachen 
Seiten seines beruflichen Rechtsbewußtseins kennt, ist 
er verpflichtet, die Entwicklung ähnlicher unerwünsch
ter Züge bei sich rechtzeitig festzustellen, sie abzuwen
den und die Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit 
zu korrigieren.
Welches Wechsel Verhältnis besteht nun zwischen den 
Bestimmungen des geltenden Rechts und dem Rechts
bewußtsein des Berufsjuristen? Kann man sagen, daß 
das letztere lediglich eine passive Widerspiegelung des 
ersteren ist? Es zeigt sich, daß ihr wechselseitiger Zu
sammenhang komplizierter ist.
Erstens enthält das Rechtsbewußtsein des Juristen als 
zentralen Grundgedanken die Verbindlichkeit der For
derungen des Gesetzes. Wenn das Gesetz für den Bürger 
ein Gebot des Staates und der Gesellschaft ist, so ist 
das Gesetz für den Juristen außerdem noch berufliches 
Instrument, die Grundlage seiner Rechtsbefugnisse in 
der dienstlichen Tätigkeit. Deshalb spiegelt das Rechts
bewußtsein des Juristen die Forderungen des Gesetzes 
nicht nur passiv wider, sondern ist auch auf die Ver
wirklichung dieser Forderungen gerichtet.
Zweitens muß man diejenigen gesetzlichen Bestimmun
gen berücksichtigen, in denen die selbständige Bedeu
tung des Rechtsbewußtseins des Berufsjuristen unter
strichen wird. Das Gesetz selbst verpflichtet den Ju
risten, sich von seinem Rechtsbewußtsein leiten zu las
sen — natürlich auf der Grundlage und im Rahmen 
des Gesetzes. So wird in Art. 32 der Grundlagen für die 
Strafgesetzgebung der UdSSR und der Unionsrepubli
ken hervorgehoben, daß das Gericht, wenn es die Strafe 
für den Schuldigen festsetzt, die verschiedenen Um
stände der Tat berücksichtigt, „wobei es sich vom so
zialistischen Rechtsbewußtsein leiten läßt“. Dieser Um
stand führt dazu, daß das Rechtsbewußtsein des Ju
risten in gewissem Maße normativen Charakter ge
winnt, es formiert sich als mehr oder weniger geschlos
senes System von Ansichten und Überzeugungen. 
Drittens beeinflußt das Rechtsbewußtsein des Juristen 
die Veränderung und weitere Vervollkommnung des
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